




























 Zusammenfassende Erklärung 

gem. § 6a Abs. 1 BauGB 

 
 
Änderung Flächennutzungsplan durch Deckblatt Nr. 18 
Erlass einer Ortsabrundungssatzung Ritzging 
 
In der Gemeinde Eging a.See besteht dringender Bedarf an Wohnbaufläche. In diesem 
Zusammenhang sollen auch in den umliegenden Weilern bestehende Siedlungsstrukturen 
verdichtet werden. Auch um Abwanderung in andere Gemeinden zu verhindern, soll den 
Bewohnern vor Ort die Möglichkeit gegeben werden, in bereits erschlossenen Lagen 
Baulücken zu schließen. 
 

Für den Ortsbereich Ritzging wurde 1994 eine Außenbereichssatzung nach § 35 BauGB 
erlassen. Im Laufe der Jahre wurde diese mehrmals geändert. Nun tauchte erneut der Wunsch 
bei den Ortsansässigen auf, die an den Weiler angrenzenden Grundstücke zu bebauen.  
 
Dazu war die bestehende Außenbereichssatzung außer Kraft zu setzen und eine 
Entwicklungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 2 BauGB zu erlassen. Im rechtsgültigen 
Flächennutzungsplan des Marktes Eging a.See war der Planbereich als landwirtschaftliche 
Fläche im Außenbereich dargestellt. Es war deshalb auch der Flächennutzungsplan mit 
Deckblatt Nr. 18 zu ändern, um den Planbereich in ein Dorfgebiet (MD) gem. § 5 BauNVO 
umzuwandeln. 
 
Der Ortsbereich Ritzging war verkehrsmäßig durch die bestehende Gemeindestraße bereits 
erschlossen. Eine öffentliche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung war vorhanden. 
 
Da sich der Hauptort Eging a.See durch die Erschließung des neuen Baugebiets „Eginger Feld 
I“ in Richtung Ritzging weiterentwickelt, beschloss der Marktgemeinderat, die 
Bauleitplanverfahren durchzuführen.   
 
Im Rahmen dieser Verfahren wurde der Geltungsbereich der bisherigen 
Außenbereichssatzung um mehrere Bauparzellen erweitert. Die naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung wurde abgearbeitet und die Ausgleichsmaßnahmen, soweit sie außerhalb 
des Geltungsbereichs liegen, mit Dienstbarkeiten abgesichert. 
 
 
Am 11.03.2020 wurde die rechtsaufsichtliche Genehmigung für das Deckblatt Nr. 18 bei der 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Passau, beantragt. Diese 
Genehmigung wurde mit Schreiben vom 08.06.2020 erteilt.  
 
Eging a.See, den 07.07.2020    
 
        
             Architektin, Stadtplanerin 

 


